
Pflegegrade Einschätzung und
Zuordnung verständlich erklärt
Seit 2017 bestimmen nicht
mehr drei Pflegestufen, son-
dern fünf Pflegegrade die in-
dividuelle Hilfsbedürftigkeit
einer Person. Während sich
die früheren Beurteilungen
vor allem auf körperliche Be-
einträchtigungen konzen-
trierten, war es gesetzlicher
Wille, bei der neuen Rege-
lung auch verstärkt geistige
Einschränkungen, wie bei-
spielsweise Demenzerkran-
kungen, zu berücksichtigen.
Viele Angehörige von Pflege-
bedürftigen fühlen sich je-
doch im Umgang mit den
Pflegegraden weiterhin
überfordert. Markus Küffel,
diplomierter Gesundheits-
wissenschaftler, examinier-
ter Krankenpfleger und Ge-
schäftsführer der Pflege zu
Hause Küffel GmbH, erklärt,
was es mit den verschiede-
nen Graden auf sich hat.

Professionelle Einschätzung
Benötigt ein Familienmit-
glied Pflege, reichen die An-
gehörigen zunächst einen
formlosen Antrag bei ihrer
Krankenkasse ein. Danach
begutachtet der unabhängi-
ge Medizinische Dienst der
Krankenkassen, kurz MDK,
den Betroffenen in seiner
häuslichen Umgebung. Die
anschließende Zuordnung
orientiert sich an dem Grad
der Selbständigkeit, also da-
ran, welche Handlungen der
Patient noch selbstständig
ausführen kann und wo er
Hilfe benötigt.
Anhand eines Punktesys-
tems erfolgt die anschließen-
de Zuordnung des Pflege-
grads. Dieser entscheidet da-
rüber, wie viel Pflegegeld
und welche weiteren Leis-
tungen dem Antragsteller
zustehen.
„Generell beurteilt der MDK
innerhalb der Teilbereiche
Mobilität, kognitive und
kommunikative Fähigkeiten,
Verhaltensweisen, Selbst-

versorgung oder aber den
Umgang mit sozialen Kon-
takten“, weiß Markus Küffel.
Dabei stellt der Gutachter
eine Vielzahl an Fragen wie:
Kleidet sowie wäscht die Per-
son sich noch selbst und isst
sie ohne Hilfe? Welche Hilfe
wird bei der Haushaltsfüh-
rung benötigt und können
soziale Kontakte gelebt und
aufrecht gehalten werden?

Zuordnung schnell erklärt
Bei den Graden 1 bis 3 han-
delt es sich um eine geringe
bis schwere Beeinträchti-
gung der eigenen Selbststän-
digkeit. Dies äußert sich bei-
spielsweise durch fehlende
Orientierung, eingeschränk-

te Mobilität und Hilfe im Be-
reich der Körperpflege. Ent-
spricht ein Pflegebedürftiger
dem Grad 4 oder sogar 5,
weist er schwerste Beein-
trächtigungen in allen Teil-
bereichen auf. Ein selbstbe-
stimmtes Leben ist also auf-

grund des intensiven Hilfe-
bedarfs nicht mehr möglich.
Beim fünften Grad steht ins-
besondere die Versorgung
während der Nacht im Vor-
dergrund.
Anspruch auf Pflegegeld ha-
ben Betroffene allerdings

erst ab dem zweiten Grad.
Bei Pflegegrad 5 erhalten sie
beispielsweise bis zu
901 Euro monatlich, wenn
Angehörige die Pflege über-
nehmen. Auch weitere Leis-
tungen stehen Betroffenen
zusätzlich zur Verfügung.
„Pflegegrade geben außer-
dem eine Orientierung bei
der Frage, welche Betreu-
ungsform am ehesten infra-
ge kommt. Während bei den
niedrigeren Stufen 1 bis 3 ein
Pflegedienst oder eine Be-
treuungskraft aus Osteuropa
oft ausreicht, benötigt das
geliebte Familienmitglied bei
schwereren Fällen mögli-
cherweise eine Heimunter-
bringung“, erklärt Markus
Küffel abschließend.
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